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Gemeinde Heidenrod 
 
 

An die Mitglieder 
der Gemeindevertretung 
 

Einladung 

 
Ich lade Sie zu einer Sitzung der Gemeindevertretung ein. 
 
Sitzungstermin: Freitag, 25.11.2022, 20:00 Uhr 

Raum, Ort: „Morsbachhalle", Heidenrod-Zorn 
 
Die Änderungsliste des Haupt- und Finanzausschusses zur Beratung TOP 3 - 
Haushaltssatzung; Beschluss wird zur Sitzung als Tischvorlage gereicht. 
 
Tagesordnung I 
 
1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit 
 

 

2 Genehmigung der Niederschrift vom 07.10.2022 
 

 

3 Bericht des Gemeindevorstandes 
 

 

4 Haushalt 2023 - Beschluss 
 

XII/154 

4.1 Investitionsprogramm 2023 - 2026 
 

 

4.2 Haushaltssatzung mit Produktplan und Bürgerhaushalt 
 

 

4.3 Finanzstatusbericht 2023 
 

 

5 Auflösung der alten Vereinbarung gemeinsamer örtlicher 
Ordnungsbehördenbezirk „Gefahrgut“ aus dem Jahr 1992 
 

XII/155 

6 Forsteinrichtung (Zehnjahres-Planung) für den Gemeinde-
wald - Zielvereinbarung zum Planungsauftrag 
 

XII/156 

7 Antrag der Fraktion "FWH Heidenrod" vom 07.10.2022; 
Aussetzung der Abschaltung der Straßenbeleuchtung 
 

 

8 Antrag der Fraktion "FWH Heidenrod" vom 25.10.2022; 
Memoriam-Gärten 
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Tagesordnung II 
 
9 Anfrage der Fraktion "Die Grünen" Heidenrod vom 

25.10.2022; zur Breitbandversorgung Heidenrod 
 

 

10 Anfrage der Fraktion "FWH Heidenrod" vom 24.10.2022; 
Giganetzt / Gigabitförderung 
 

 

11 Anfrage der Fraktion "FWH Heidenrod" vom 20.10.2022; 
zum Baugebiet "Am Schlagweg/Limesblick" in Kemel 
 

 

12 Anfrage der AfD Fraktion vom 24.10.2022; über den derzei-
tigen Sachstand der Prüfung, des von der AfD-Fraktion Hei-
denrod vorgeschlagenen Verkehrsanbindungskonzepts an 
die B260, in Verbindung mit dem Baugebiet „Kemel Süd“ 
 

 

13 Anfrage der AfD Fraktion vom 24.10.2022; Ergriffene Maß-
nahmen für den Fall eines längeren Blackouts 
 

 

14 Anfrage der AfD Fraktion vom 24.10.2022; über die Ermitt-
lung der Verkaufspreise des Baugebiets „Wiesenstraße 
West“ in Heidenrod Langschied 
 

 

 

Tagesordnung IV 
 
15 Verschiedenes 

 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Vorsitzende/r 
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XII/154 
Beschlussvorlage 
öffentlich  

 

Einbringung Haushalt 2023 - Beschluss 

Organisationseinheit: 

Fachdienst I.3 Finanzen 
Datum 

26.10.2022 
 

Verantwortlich: 

Diefenbach, Volker 

 
Aktenzeichen 

16.1.2.1.39.8 

 
Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft 
und Umwelt 

Entscheidung 07.11.2022 Ö 

Ausschuss für Jugend, Soziales, 
Kultur, Sport und Schule 

Entscheidung 08.11.2022 Ö 

Ausschuss für Planen, Bauen, 
Verkehr und Wirtschaft 

Entscheidung 09.11.2022 Ö 

Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 10.11.2022 Ö 
Gemeindevertretung Entscheidung 25.11.2022 Ö 

 
I. Beschlussvorschlag 
 

1. Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2023 - 2026 in   
der Fassung der Beschlussempfehlung HFA vom 10.11.2022. 

 
2. Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit Produktplan und  

Bürgerhaushalt 2023 in der Fassung der Beschlussempfehlung HFA vom 
10.11.2022. 

 
3. Die Gemeindevertretung beschließt den Finanzstatusbericht 2023 in der  

Fassung der Beschlussempfehlung HFA vom 10.11.2022. 
 

II. Begründung/Sachverhalt 
 

Nach Beratungen in den Fachausschüssen hat der Haupt- und Finanzausschusses 
in seiner Sitzung am 10.11.2022 abschließend eine Beschlussempfehlung abgege-
ben und empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung mit Produktplan 
2023, das Investitionsprogramm 2023 - 2026, der Finanzstatusbericht 2023 sowie 
Bürgerhaushalt 2023 inklusive der beschlossenen Änderungen aus den Protokollen 
zu beschließen.  
Beratungen der Ausschüsse:   
LFU 07.11.2022, TOP            
JSA 08.11.2022, TOP            
BA 09.11.2022, TOP           
HFA 10.11.2022, TOP   
 
Frühere Beschlüsse: 
GD 24.10.2022 - TOP  > Feststellung Haushalt 2023  
GV 07.10.2022 – TOP  > 1.Lesung / Einbringung Haushalt 2023 
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III. Finanzielle Auswirkungen 
 

 
 

Diefenbach  
Bürgermeister 

 

Anlage/n 
Keine 
 



 

 
 

Seite: 1/2 

 

XII/155 
Beschlussvorlage 
öffentlich  

 

Auflösung der alten Vereinbarung gemeinsamer 
örtlicher Ordnungsbehördenbezirk „Gefahrgut“ aus 
dem Jahr 1992 

Organisationseinheit: 

Fachdienst I.2 Öffentliche Ordnung 
Datum 

26.10.2022 
 

Verantwortlich: 

Jakob, Tina 

 
Aktenzeichen 

02.2. Ordnungsbehördenbezirk 
Gefahrgut 

 
Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevorstand Entscheidung 31.10.2022 N 
Gemeindevertretung Entscheidung 25.11.2022 N 

 
I. Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod empfiehlt der Gemeindevertretung 
wie folgt zu beschließen: 
 

1. Nachdem die Gemeinde Heidenrod dem neuen gemeinsamen örtlichen Ord-
nungsbehördenbezirk Rheingau-Taunus „Gefahrgut“ beigetreten ist und die 
entsprechende Anordnung des Regierungspräsidiums dazu am 30. Septem-
ber 2022 erfolgt und durch Veröffentlichung im Hessischen Staatsanzeiger 
vom 24. Oktober 2022 mit Wirkung vom 25. Oktober 2022 in Kraft getreten ist, 
kann die alte Vereinbarung aus dem Jahr 1992 aufgelöst werden.  
 

2. Der beigefügten Vereinbarung über die Auflösung der „Vereinbarung über die 
Zusammenfassung der benachbarten Gemeinden des Rheingau-Taunus-
Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk zur Erfül-
lung der Aufgaben nach § 1 Nr. 6 der Zuweisungsverordnung vom 18.07.1972 
(GVBl I S.255)“ vom 26. Mai 1992/12.06.-09.07.1992 wird zugestimmt. 

 

II. Begründung/Sachverhalt 
 

Die Gemeinde Heidenrod ist im vergangenen Jahr dem neuen gemeinsamen örtli-
chen Ordnungsbehördenbezirk Rheingau-Taunus „Gefahrgut“ beigetreten.  
Aufgrund von Personalmangel und –wechsel im Regierungspräsidium Darmstadt hat 
sich die Genehmigung des neuen Gefahrgutbezirkes verzögert. Die entsprechende 
Anordnung des Regierungspräsidiums dazu ist aber nun am 30. September 2022 
erfolgt und durch Veröffentlichung im Hessischen Staatsanzeiger vom 24. Oktober 
2022 mit Wirkung zum 25. Oktober 2022 in Kraft getreten. 
 
Somit kann die alte Vereinbarung aus dem Jahr 1992 aufgelöst werden. Diese ist der 
Vorlage zur Information beigefügt.  
 
 
Es wird daher empfohlen, der ebenfalls beigefügten Vereinbarung über die Auflösung 
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der „Vereinbarung über die Zusammenfassung der benachbarten Gemeinden des 
Rheingau-Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbe-
zirk zur Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Nr. 6 der Zuweisungsverordnung vom 
18.07.1972 (GVBl I S.255)“ vom 26. Mai 1992/12.06.-09.07.1992 zuzustimmen. 
 

III. Finanzielle Auswirkungen 
 

Keine 
 

Diefenbach  
Bürgermeister 

 

Anlage/n 
1 Vereinbarung OBB 

 
2 Entwurf Vereinbarung über Auflösung der alten Vereinbarung aus 1992 

 
3 2022-09-30 Anordnung RP Darmstadt gemeinsamer Ordnungsbehör-

denbezirk Gefahrgutüberwachung 
 

4 2022-10-24 Staatsanzeiger - ÖBB Gefahrgut 
 

 











Vereinbarung über die Auflösung  

der „Vereinbarung über die Zusammenfassung der benachbarten Gemeinden des Rheingau-
Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk zur Erfüllung der 
Aufgaben nach § 1 Nr. 6 der Zuweisungsverordnung vom 18.07.1972 (GVBl I S.255)“ vom 
26. Mai 1992/12.06.-09.07.1992 

 

§ 1 

Die folgenden Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises 

 

Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Geisenheim , Heidenrod, Kiedrich, Lorch, Oestrich-
Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf 

 

haben in einer neuen Vereinbarung zusätzlich mit den Städten und Gemeinden Hohenstein, 
Hünstetten, Idstein, Niedernhausen und Waldems mit Wirkung zum 1. Januar 2022 die 
Zusammenfassung zu einem neuen gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk 
vereinbart.  

 

§ 2 

Durch Anordnung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 30. September 2022 wurden 
die Städte Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Geisenheim, Idstein, Lorch, Oestrich-Winkel 
sowie Rüdesheim am Rhein und die Gemeinden Walluf, Heidenrod, Hohenstein, Hünstetten, 
Kiedrich, Niedernhausen, Schlangenbad und Waldems, alle Rheingau-Taunus-Kreis, zu 
einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk mit der Aufgabe der 
Gefahrgutüberwachung zusammengefasst.  
Die Veröffentlichung im Hessischen Staatsanzeiger erfolgte am 24. Oktober 2022 und trat 
somit am 25. Oktober 2022 in Kraft.  
 
§ 3 
 
Die alte Vereinbarung über die Zusammenfassung der benachbarten Gemeinden des 
Rheingau-Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk zur 
Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Nr. 6 der Zuweisungsverordnung vom 18.07.1972 (GVBl I 
S.255)“ vom 26. Mai 1992 bzw. 12.06.-09.07.1992 wird daher hiermit aufgelöst.  

 
 

 
 

Bad Schwalbach,den__________ 
 
Für die Stadt Bad Schwalbach 
Der Magistrat 
 
 
_________________________ 
Markus Oberndörfer 
(Bürgermeister) 

 
 
 (Stadtrat) 

 



 
 

 

 
 

 

Eltville am Rhein,den__________ 
 
Für die Stadt Eltville am Rhein 
Der Magistrat 
 
 
_________________________ 
Patrick Kunkel 
(Bürgermeister) 

_________________________ 
 
(Stadtrat) 

 

 

 
Geisenheim, den __________ 
 
Für die Hochschulstadt Geisenheim 
Der Magistrat 
 
 
_________________________ 
Christian Aßmann 
(Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
  
(Stadtrat) 

 
 

 
 

Heidenrod, den __________ 
 
Für die Gemeinde Heidenrod 
Der Gemeindevorstand 
 
 
_________________________ 
Volker Diefenbach 
(Bürgermeister) 

_________________________ 
 (Beigeordneter) 

 
 

 
Kiedrich, den __________ 
 
Für die Gemeinde Kiedrich 
Der Gemeindevorstand 
 
 
_________________________ 
Winfried Steinmacher 
(Bürgermeister) 

_________________________ 
(Beigeordneter) 
 

  



Lorch, den __________ 
 
Für die Stadt Lorch 
Der Magistrat 
 
 
_________________________ 
Ivo Reßler 
(Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 (Stadträtin/Stadtrat) 

 
 

 
 

 

Oestrich-Winkel, den __________ 
 
Für die Stadt Oestrich-Winkel 
Der Magistrat 
 
 
_________________________ 
Kay Tenge 
(Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
_________________________ 
 (Stadtrat) 

 
 

 
 

Rüdesheim am Rhein, den __________ 
 
Für die Stadt Rüdesheim am Rhein 
Der Magistrat 
 
 
_________________________ 
Klaus Zapp 
(Bürgermeister) 

_________________________ 
 (Stadtrat) 

 
 

 
 

Schlangenbad, den __________ 
 
Für die Gemeinde Schlangenbad 
Der Gemeindevorstand 
 
 
_________________________ 
Marco Eyring 
(Bürgermeister) 

_________________________ 
 (Beigeordneter) 



 
 

 
 

Walluf, den __________ 
 
Für die Gemeinde Walluf 
Der Gemeindevorstand 
 
 
_________________________ 
Nikolaos Stavridis 
(Bürgermeister) 

_________________________ 
 
(Beigeordneter) 
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XII/156 
Beschlussvorlage 
öffentlich  

 

Forsteinrichtung (Zehnjahres-Planung) für den 
Gemeindewald - Zielvereinbarung zum 
Planungsauftrag 

Organisationseinheit: 

Bürgermeister 
Datum 

27.10.2022 
 

Verantwortlich: 

 

 
Aktenzeichen 
 

 
Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft 
und Umwelt 

Entscheidung 08.11.2022 Ö 

Gemeindevertretung Entscheidung 25.11.2022 Ö 
 
I. Beschlussvorschlag 
 

Der als Anlage beigefügte Evaluierungsbogen zur Feststellung und Gewichtung der 
betrieblichen Ziele für den Gemeindewald Heidenrod wird als Zielvereinbarung mit 
dem Planungsträger im Rahmen der Forsteinrichtung mit dem Stichtag 1.1.2024 be-
schlossen. 
 

II. Begründung/Sachverhalt 
 

Alle zehn Jahre ist gemäß den Vorgaben des Hess. Waldgesetzes die mittelfristige 
Planung für Forstbetriebe ab einer Größe, die von der Gemeinde Heidenrod über-
schritten wird, neu zu erarbeiten. 
Es werden die Nachhaltsweiser ermittelt, die nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten 
hergeleitet, die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben dokumentiert und ein umfassen-
des Planungselement für die Arbeit des Gemeindeforstamts erarbeitet. 
Mit der Zielvereinbarung (früher Einleitungsverhandlung) erhält das Planungsbüro die 
klare Rahmensetzung und Zielvorgaben die durch forstliche Maßnahmen zu errei-
chenden und gewünschten Wald- und Betriebszustand am Ende der Planungsperi-
ode vorgeben. 
Die Zielvereinbarung wurde von Planungsbüro und Gemeindeforstamt am 
27.09.2022 eingehend dargestellt und diskutiert. 
 
In Summe strebt Die Gemeinde Heidenrod einen Laubholz dominierten, ungleichalt-
rigen, reich strukturierten und gemischten Waldaufbau an. Die Naturgemäße Wald-
wirtschaft soll zur Anwendung kommen, der Wildbestand einreguliert werden.  
Landschaftsbild und Erholung spielen bei dünner Besiedlung keine übergeordnete 
Rolle bzw. es sind dafür keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
Zur Umsetzung der FSC-Kriterien und zur geordneten Betriebsführung sollen im 
Rahmen der Forsteinrichtung das Rückegassennetz sowie Biotop-Bäume erfasst 
werden. Eine flankierende Stichproben-Inventur soll mit der FE erstmals erfolgen, um 
bessere Auswertungsmöglichkeiten zu erhalten Eine digitale Bearbeitung und Nut-
zung aller Ergebnisse der FE muss gewährleistet sein 
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Ein Wirtschaftswald mit Gewinnerzielungsabsicht, der sich in besonderer Weise den 
Schutzfunktionen hinwendet und im Zweifelsfall diese vordringlich beachtet. 
 
 

III. Finanzielle Auswirkungen 
 

Die nitwendigen Mittel von ca. 200.000,- € stehen im Haushalt zur Verfügung. 
Die notwendigen Aufträge sind nach einem ZVS-Vergabeverfahren erteilt. 
 

Diefenbach  
Bürgermeister 

 

Anlage/n 
1 Einleitungsverhandlung_Heidenrod Zielvereinbarung 
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Zielvereinbarung im Rahmen  

der Forsteinrichtung 
 

Evaluierungsbogen zur Feststellung und 

Gewichtung der betrieblichen Ziele 

der 

Gemeinde Heidenrod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichtag:   01.01.2024 

Betriebsfläche:  4615ha 

 

Die Forsteinrichtung erfolgt durch die Center-Forst GmbH 

vertreten durch Fritz Richter, ö.b.V. Forstsachverständiger 
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Ablauf der Forsteinrichtung 

- Ausschreibung  

- Beauftragung 

- Projektauftakt 

- Zielvereinbarung (Einleitungsverhandlung) 

- Vorbereitung der Waldinventur (Kataster, Karten, Altdaten) 

- Waldinventur und Waldbauliche Einzelplanung 

- Prüfung und Aktualisierung der Waldeinteilung (Kartierung) 

- Aufbau neuer Geodaten 

- Berechnung der Bestandesdaten, Vorräte und Planung 

- Auswertungen und Gutachten im Entwurf 

- Abstimmung der Ergebnisse 

- Beschluss 

 

Vorbemerkung 

Innerhalb des im Waldgesetz definierten Rahmens ist der/die 
Waldbesitzer/in frei in den betrieblichen Zielsetzungen und 
Entscheidungen.  
 
Hierzu sind Betriebsziele festzulegen. Bei Zielkonflikten entscheidet der 
Sachverständige auf Basis der Gewichtung der jeweiligen Betriebsziele. 
  
Dieser Evaluierungsbogen dient der Erörterung und Gewichtung der 
betrieblichen Ziele.  
 
Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Zielsetzungen der vergangenen 
Forsteinrichtungsperiode wurde dieser Evaluierungsbogen in Anlehnung 
an die Einleitungsverhandlung von Hessen Forst erstellt. 
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1. Wirtschaftsziele 
 

1.1 Schutz und Erholungsfunktionen 
 

 sehr wichtig wichtig 
eher 

unbedeutend unrelevant 

Klima 
    

Boden 
    

Wasser 
    

Lebensraum (Biotop und Naturschutz) 
    

Erholungsfunktion 
    

Landschaftsbild 
    

 
 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
 

 

1.2 Holzproduktion  

 sehr wichtig wichtig 
eher 

unbedeutend unrelevant 

Produktion von Holz (zur Vermarktung) 
    

Brennholzversorgung der örtlichen Bevölkerung 
    

Angebot von Weihnatsbäumen etc. 
    

 

Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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1.3 Finanzieller Nutzen 
 

 sehr wichtig wichtig 
eher 

unbedeutend unrelevant 

Erzielung von Überschüssen 
    

Erzielung eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses 
    

 
Inkaufnahme von geringeren Erlösen oder höheren 
Aufwendungen zugunsten anderer Ziele? 

 

 

Ja 
 

 

Nein 
 

    
Ist eine Waldrücklage vorhanden, wenn ja in welcher 
Form und wie hoch (bitte unter Anmerkungen) 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

 
Anmerkungen: 
 

Die Gemeinde Heidenrod verfügt derzeit über eine Waldrücklage von 200.000,- €, 
die 2022 aller Voraussicht nach sich nochmals um 100.000,- € erhöht und dann 
sukzessive abgeschmolzen werden kann 

 
 

1.4 Arbeitskräfte / Unternehmereinsatz 
 

 sehr wichtig wichtig 
nicht 

wichtig unrelevant 

Eigene Arbeitskräfte  
    

Beibehaltung der Anzahl der eigenen Arbeitskräfte 
    

Erhöhung der Anzahl der eigenen Arbeitskräfte 
    

Verringerung der Anzahl der eigenen Arbeitskräfte 
    

Einsatz von Dienstleistern/Unternehmern 
    

 
 
Anmerkungen: 
(Anzahl der eigenen Arbeitskräfte, Verwendung, etc.) 
 
Derzeit sind im Betrieb 7 Forstwirte und 1 Forstwirtschaftsmeister plus Auszubildende mit 
ca. 9600 produktiven Stunden pro Jahr beschäftigt. 
Die Gemeinde Heidenrod strebt mittelfristig 6 Forstwirtstellen (3 je Revier) und einen 
Forstwirtschaftsmeister an. Die Ausbildung zum Forstwirt soll weiterhin im Betrieb möglich 
sein. Die Reduzierung soll durch altersbedingte Abgänge stattfinden. 
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1.5 Jagdliche Nutzung Wildbestandsregulierung 
 
Zu hohe Wilddichten führen zu immensen Schäden im Wald. Die Folge von Verbiss- und Fegeschäden 
durch das heimische Schalenwild sind verminderte Qualität sowie verlangsamtes Wachstum der 
geschädigten Bäume. Dies kann soweit führen, dass eine natürliche Verjüngung der Waldbestände 
nicht mehr möglich ist. 
Die daraus resultierenden Waldschutzkosten und Qualitätseinbußen im Holzverkauf sind oft deutlich 
höher als die Jagdpachteinnahmen. 

 
Der Waldbesitzer ist bereit, zugunsten der Jagd 
Abstriche bei der Waldbewirtschaftung 
hinzunehmen.  

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

    
Der Waldbesitzer ist bereit, erhöhte 
Waldschutzkosten (Zäune, Einzelschutz) zur 
Sicherung der Verjüngung Baumartenvielfalt in Kauf 
zu nehmen. 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

Die Verbisschäden sind lt. eig Erhebung/Einschätzung 
in einem waldverträglichen Rahmen. 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

Die Schälschäden sind lt. eig Erhebung/Einschätzung 
in einem waldverträglichen Rahmen. 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

 
Folgende Baumarten sollten sich ohne besondern Schutz natürlich im Betrieb verjüngen 
können: 
 
Alle im Betrieb vorkommenden Hauptbaumarten (Bu, Fi, Ki, Dgl) außer Eiche und Tanne 
 
 

Anmerkungen: 
 
Die Gemeinde hat aktuell noch erhöhte Waldschutzkosten, da sich die jagdlichen Ziele noch 
in der Umsetzungsphase befinden.  
 
Der Waldschutzaufwand der letzten Jahre liegt bei ca. 120.000 €/Jahr 
Die Jagdpachterträge liegen bei ca. 84.500 €/Jahr 
 
Die Gemeinde Heidenrod nimmt durch Jagdpachtverträge mit Bonus/Malus Regelung und 
einem Weisergattersystem intensiven Einfluss auf die Abschussplanung und –umsetzung. 
Die Gemeinde hat mit einer Ausnahme in allen Jagdbezirken mehr als 50% Flächenanteil 
und damit ein hohes Entscheidungsgewicht in den Jagdgenossenschaften. 
Es wurden in Schadensschwerpunkten zwei Eigenjagdbezirke von je 100 ha gebildet 
(Geroldstein und “Grauer Kopf” in der Gkg. Laufenselden) 
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2. Betriebsformen  
 
 nein PEFC FSC Sonstige 

Ist der Betrieb zertifiziert 
    

Ist eine Zertifizierung geplant 
    

 
Naturnahe Waldwirtschaft   (Ziel ist der 
strukturreiche, gemischte, stabile Dauerwald) 

 

 

Ja 
 

 

Nein 
 

Schlagweise Wirtschaft    (Mehr oder weniger 
Gleichaltrige Bestände, Nutzung i.d.R. flächig 

 

 

Ja 
 

 

Nein 
 

Anmerkungen: 
 
Es wird seit 1992 die “Naturgemäße Waldwirtschaft” angewendet, was unbedingt auch 
fortgesetzt werden soll. Mit intensiven Eingriffen in der Durchforstungsphase und 
maximalen Eingriffsstärken bis 50 fm/ha (von bis zu 2-3 Eingriffen im Jahrzehnt) 
In der Hauptnutzung sollen max. 30% des Vorrats im Jahrzehnt geplant werden, die 
Reviere sind in Pflegeblocks eingeteilt, die einen Sechs-Jahres Turnus der Eingriffe sicher 
stellen. Bei erhöhten Risiko muss einzelbestandsweise stärker eingegriffen werden und 
zwischen wirtschaftlichem Nutzen, Habitatbaumentwicklung, Schutz von Biotopbäumen, 
Verkehrssicherungsverpflichtung der Waldeigentümerin und Schutz der unter Schirm 
wachsenden Bestände abgewogen werden). 

 
 
3. Umtriebszeiten 

Die Umtriebszeiten dienen der rechnerischen Herleitung von Kennzahlen zur Prüfung der 
Hiebsatzplanung auf Nachhaltigkeit. Sie werden wie folgt festgelegt: 

 
 bisher  künftig Anmerkung: 

      

Eiche  240   240   ZS 70cm 

      

Buche 160   140   ZS 60cm  

      

      
Fichte 100   80    ZS 40cm 

      

Douglasie 80   80   

 100 bei Wertholzerwartung, ZS 
50cm bei Wertholzerwartung 70 

      
Kiefer 140   120    ZS 50cm 
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4. Baumartenwahl 

 
 langfristig anzustrebende Tendenz   

 beibehalten erhöhen verringern   

Laubholz (allg.) 
   

Ziel ca. (%)  70 
      

Eiche 
   

  

Buche 
   

  

Edellaubbäume 
   

  

sonst. Laubbäume 
   

  

      

Nadelholz 
   

Ziel ca. (%)  30 
      

Fichte 
   

  

Douglasie/Tanne 
   

  

Kiefer 
   

  

Lärche 
   

  

 
Anmerkungen: 

 
 
 
5. Waldwege / Erschließung 

 
Der Wald ist für den forstbetrieb ausreichend 
erschlossen. Die Wegepflege orientiert sich nur an den 
forstbetrieblichen Notwendigkeiten 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

Die Wegepflege orientiert sich in Teilbereichen auf die 
Belange des Erholungsverkehrs (erhöhter Aufwand) 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

Ein Ausbau des Wegenetzes ist im Rahmen der 
forstbetrieblichen Belange notwendig 

 

 

Ja 
 

 

Nein 
 

Anmerkungen: 
 
Die bisherige Wegedichte beträgt ca. 33lfm/ha. 
Bisheriger jährlicher Wegebauaufwand ca. 45.000 €/Jahr 

 
 



Evaluierungsbogen zur Feststellung und Gewichtung der betrieblichen Ziele     Seite 8 von 9 
 

6. Naturschutz 
 
Sollen von den nach § 47 HENatG anerkannten 
Verbänden Vorschläge und Anregungen zur 
Forsteinrichtung eingeholt werden? 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

Soll die Forsteinrichtung Vorschläge für 
naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen im 
Wald liefern? 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

Gibt es im Betrieb Natura 2000-Gebiete oder andere für 
die Nutzungsplanung relevante Naturschutzrechtliche 
Flächenbindungen welche in der Forsteinrichtung 
berücksichtigt werden müssen. 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

 
Anmerkungen: 
 

BUND Ortsgruppe in Teilen der Gemeindevertretung 

 
Derzeit wird mit der ZGF bzw. Bundesamt für Naturschutz ein Naturschutzgroßprojekt 
“Wispertaunus” bearbeitet, was zu einer geschlossenen Nicht-Nutzungsfläche von ca. 200 
ha in der Gemarkung Dickschied-Geroldstein führen wird. 
Entlang von etlichen Straßen wurden bereits Waldrandgestaltungsmaßnahmen als 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, die Karten werden der CF geliefert, die Flächen bleiben 
als Sonderwirtschaftswald in der Bewirtschaftung. 
Die Zugangsflächen “Aufforstung” sind ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen, sind jedoch ganz 
normal zu bewirtschaften.  
 
Der Betrieb liegt ganz oder teilweise in folgenden FFH- und VS-Gebieten: 
Wald nordöstlich Huppert (5714-302) 
Wispertaunus (5913-308) 
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7. Zusätzliche Wünsche /Anmerkungen 
 
Die Gemeinde Heidenrod strebt in Summe einen Laubholz dominierten, ungleichaltrigen, 
reich strukturierten und gemischten Waldaufbau an. Die Naturgemäße Waldwirtschaft soll 
zur Anwendung kommen, der Wildbestand einreguliert werden. 
Landschaftsbild und Erholung spielen bei dünner Besiedlung keine übergeordnete Rolle bzw. 
es sind dafür keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
Zur Umsetzung der FSC-Kriterien und zur geordneten Betriebsführung sollen im Rahmen der 
Forsteinrichtung das Rückegassennetz sowie Biotop-Bäume erfasst werden.  
Eine flankierende Stichproben-Inventur soll mit der FE erstmals erfolgen, um bessere 
Auswertungsmmöglichkeiten zu erhalten 
Eine digitale Bearbeitung und Nutzung aller Ergebnisse der FE muss gewährleistet sein. 
 
 

 
 
 
 
 
Diese Einleitungsverhandlung/Zielvereinbarung in Form eines Evaluierungsbogen 
dient als Arbeitsauftrag für den Forsteinrichter zu Beginn der Planung. Die endgültige 
Festlegung durch den Waldbesitzers erfolgt am Ende des Planungsprozesses durch 
Unterzeichnung der Schlussverhandlung. 
 
 
 
 
 
_______________________  __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Waldbesitzer/in 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Forsteinrichter/in 
 





 
 

 
 

 

Freie Wähler Heidenrod 

Fraktionsvorsitzender 

Herr Michael Baureis 

Postgasse 1 

65321 Heidenrod 

Heidenrod, 25.10.2022 

 

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

Herrn Reiner Holzhausen 

Antrag: Memoriam-Gärten  

Sehr geehrter Herr Holzhausen,  
 
die FWH bittet darum, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen: 
 
Die Gemeindevertretung möchte beschließen, dass Memoriam-Gärten in Heidenrod angeboten werden. 

Weiter sollen mögliche heimische Unternehmens-Partner ermittelt werden. Sofern sich derartige Partner 

finden, möchte die Verwaltung Kontakt mit der Treuhandstelle Hessen-Thüringen aufnehmen und ein 

entsprechendes Konzept ausarbeiten. Ein Pilotprojekt soll in Kemel realisiert werden, da in Laufenselden 

bereits eine Urnenwand vorhanden ist. Bei einem möglichen Erfolg sollen die Memoriam-Gärten auf weitere 

Orte ausgeweitet werden.  

Begründung: 

Unsere Gemeinde bietet bereits mehrere Bestattungsmöglichkeiten an. Wir Freien Wähler sind der Ansicht, 

dass Memoriam- Gärten die schon bestehenden Bestattungsmöglichkeiten sinnvoll ergänzen würden; 

dadurch erfahren nicht nur unsere Friedhöfe eine Aufwertung, auch unsere heimischen Betriebe werden 

unterstützt. 

Was sind Memoriam-Gärten: 

Memoriam-Gärten sind schön gestaltete Gärten innerhalb eines Friedhofs. Darin eingebettet finden sich 

verschiedene Grabarten wie bspw. Urnen- und Erdbestattungsplätze, Einzelgräber oder Partnergräber.  An 

solch einem friedlichen Ort wird kein Verstorbener anonym beigesetzt, sondern die Namen auf kunstvollen 

Grabmalen verewigt. Beim Erwerb eines Grabes in einem Memoriam-Garten ist die Dauergrab-Pflege bereits 

enthalten, ein qualifizierter Friedhofsgärtner trägt dafür Sorge. Angehörigen und Freunden von Verstorbenen 

bietet ein solcher Memoriam-Garten ein wunderbares Umfeld für die Trauerarbeit. (Quelle: 

www.grabpflege.de)  

Warum Memoriam Gärten? 

Memoriam Gärten entlasten Angehörige bzw. Hinterbliebene enorm, da alle grabpflegerischen Aufgaben von 

einem Gärtner übernommen werden. Man erwirbt also einen Bestattungsort mit inbegriffener 

Dauergrabpflege zu einem festen Preis und ohne Folgekosten. 

Gibt es Memoriam Gärten in der Nähe? 

In Aarbergen hat inzwischen jeder Ortsteil einen Memoriam-Garten. Für die Friedhöfe in Bad Schwalbach und 

Taunusstein befinden sich Memoriam-Gärten in Planung. Informationen hierzu können auf der Seite der 

Treuhandstelle Hessen-Thüringen eingesehen werden. Ein Flyer der Treuhandstelle Hessen-Thüringen und 

der Friedhofsverwaltung Aarbergen liegt zur Information bei.  

Mit freundlichen Grüßen 
  

  
Michael Baureis - Fraktionsvorsitzender der FWH   
 

http://www.grabpflege.de/


 
 

 
 

 

Freie Wähler Heidenrod 

Fraktionsvorsitzender 

Herr Michael Baureis 

Postgasse 1 

65321 Heidenrod 

 

 

Anlage:  
(https://www.treuhandstelle-hessen-

thueringen.de/images/bestattungsgaerten/pdf_memoriamgaerten/Flyer_MGs_Aarbergen_2021_230221_klein.pdf)  

 

https://www.treuhandstelle-hessen-thueringen.de/images/bestattungsgaerten/pdf_memoriamgaerten/Flyer_MGs_Aarbergen_2021_230221_klein.pdf
https://www.treuhandstelle-hessen-thueringen.de/images/bestattungsgaerten/pdf_memoriamgaerten/Flyer_MGs_Aarbergen_2021_230221_klein.pdf


An den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung Heidenrod 
Herrn Reiner Holzhausen 
Hunsrückstraße 20 
65321 Heidenrod                                                                              
                                                                                                    Heidenrod, den 25.10.2022 
 
 
Anfrage zur Breitbandverbindungen in Heidenrod 
 
Sehr geehrter Herr Holzhausen, 
 
Die Verfügbarkeit von schnellen Breitbandverbindungen ist ein wichtiger Standortfaktor. 
Die Deutsche GigaNetz wird - sobald sich 40 % der Haushalte in Heidenrod für die 
Technik entschieden haben - die Gemeinde mit einem Glasfasernetz bis in die Haushalte 
hinein für Highspeed-Internet erschließen.  
Insbesondere in ländlichen Regionen ist die Erschließung für private Technologieanbieter 
wegen hoher Kosten, kurzer Abschreibungszeiträume und geringer Bevölkerungsdichte 
kaum wirtschaftlich. In diesem Fall greift die öffentliche Förderung.  
Die Bundesregierung hat nun erklärt, dass die in diesem Jahr für den Ausbau des 
Glasfasernetzes zur Verfügung stehende Fördersumme von drei Milliarden Euro 
ausgeschöpft sei. 
 
Vor diesem Hintergrund bittet die Fraktion der Grünen Heidenrod um die Beantwortung 
folgender Fragen: 
 

 In welchen Ortsteilen ist die erforderliche Anmeldezahl von 40 % der Haushalte 
erreicht? 

 Ist die Gemeinde Heidenrod von dem Förderstopp des Breitbandförderprogramms 
des Bundes betroffen?  

 Wie ist der aktuelle Stand beim Ausbau des Telekomnetzes? Wann werden die 
fertig verkabelten Glasfaserverteiler z.B. im OT Obermeilingen mit Strom versorgt? 

 
Vielen Dank für eine Beantwortung und viele Grüße 
 

 
Renate Labonté 
      



 
 

 
 

 

Freie Wähler Heidenrod 

Fraktionsvorsitzender 

Herr Michael Baureis 

Postgasse 1 

65321 Heidenrod 

An den  

Vorsitzenden der Gemeindevertretung  

Herrn Holzhausen  

Rathausstr. 9  

65321 Heidenrod   

 
             24.10.2022 

 

Anfrage Giganetz / Gigabitförderung 

 

 
Sehr geehrter Herr Holzhausen,   

 

der Bund hat seine Gigabit-Förderung für schnelles Internet nach Angaben Bayerns und Hessens 

wegen ausgeschöpfter Fördermittel in diesem Jahr vorzeitig eingestellt. Neue Fördermittel sind für 

2023 nicht geplant.  

 

Daraus ergeben sich für uns folgende Fragen: 

 

1. Welche Auswirkungen wird die Streichung der Fördermittel durch den Bund für den geplanten 

Ausbau durch Giganetz in Heidenrod haben? 

 

2. Ist die für den Glasfaserausbau erforderliche Auftragsquote von 40 % in Heidenrod erreicht 

worden? 

 

3. Wurde die erforderliche Auftragsquote von 40 % in allen 19 Ortsteilen von Heidenrod generiert? 

 

4. In welchen Ortsteilen von Heidenrod soll nach dem heutigen Stand der Gasfaserausbau erfolgen? 

 

Wir bitten um schriftliche Beantwortung und bedanken uns für die Bearbeitung. 

              

Mit freundlichen Grüßen 

  
Michael Baureis  
Fraktionsvorsitzender der FWH 



 
 

 
 

 

Freie Wähler Heidenrod 

Fraktionsvorsitzender 

Herr Michael Baureis 

Postgasse 1 

65321 Heidenrod 

An den  

Vorsitzenden der Gemeindevertretung  

Herrn Holzhausen  

Rathausstr. 9  

65321 Heidenrod   

 
             20.10. 2022 

 

Anfrage zum Baugebiet „Am Schlagweg/Limesblick“ in Kemel 

 

 
Sehr geehrter Herr Holzhausen,   

die Bauleitplanung für das Baugebiet „Am Schlagweg / Limesblick“ in Kemel verursachte einigen 

Aufwand:  Der Flächennutzungsplan musste geändert werden, zahlreiche Gutachten wurden 

eingeholt, die Verwaltung investierte viel Zeit und Arbeit und auch die gemeindlichen Gremien 

beschäftigten sich mehrfach mit diesem Baugebiet.  

Der Beschluss zum Bebauungsplan liegt über ein Jahr zurück.  

Eine Bautätigkeit ist seither aber am Schlagweg nicht festzustellen. 

 

Auf unsere Nachfrage antwortete der Bürgermeister, dass es Probleme mit der Baugenehmigung 

gebe. 

  

Daraus ergeben sich für uns folgende Fragen: 

1. Wer ist der aktuelle Eigentümer der Grundstücke des Baugebiets „Am Schlagweg/Limesblick“ 

in Kemel? 

 

2. Wann wurden diese Grundstücke von der Gemeinde übereignet?  

 

3. Wer bzw. welcher Bauträger ist der aktuelle Bauherr für die geplante Wohnbebauung  

„Am Schlagweg/Limesblick“ in Kemel?  

 

4. Wann sind die Anträge für eine Bebauung der Grundstücke gestellt worden? 

 

5. Welcher Art sind die Probleme mit den Bauanträgen, die der Bürgermeister anführt und die 

zu der Verzögerung der Bautätigkeit führen? 

 

Wir bitten um schriftliche Beantwortung und bedanken uns für die Bearbeitung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Michael Baureis  
Fraktionsvorsitzender der FWH 



 

 

 

 

 

 

 

 

AfD-Fraktion Heidenrod   
E-Mail: heidenrod@afdrtk.de 

Internet: www.afd-rtk.de 

Marc Schmitt, Zum Dornbachtal 27, 65321 Heidenrod 
 

  AfD Fraktion in der 
  Gemeindevertretung Heidenrod 
  Fraktionsvorsitz: Marc Schmitt 

  Stv. Fraktionsvorsitz: Ingo Damsch 

  Zum Dornbachtal 27 

 
 

 65321 Heidenrod 

  24.10.2022 
 

An den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Herrn Rainer Holzhausen 

  
Betr.:  Anfrage über den derzeitigen Sachstand der Prüfung, des von der AfD-Fraktion Heidenrod 
vorgeschlagenen Verkehrsanbindungskonzepts an die B260, in Verbindung mit dem Baugebiet „Kemel Süd“. 
 
Sehr geehrter Herr Holzhausen, 
 
angedachte Projekte wie etwa ein Dinopark an der B260, sowie das kontinuierliche Bestreben der Gemeinde 
Heidenrod, hier verstärkt Gewerbe anzusiedeln, machen eine staufrei gestaltete B260 umso notwendiger denn 
je. Daher würden wir gerne den aktuellen Sachstand der Bearbeitung unseres Prüfantrages in Erfahrung 
bringen. 
 

 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung und bedanken uns bei der Verwaltung für die Mitarbeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Marc Schmitt 

mailto:heidenrod@afdrtk.de
http://www.afd-rtk.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

AfD-Fraktion Heidenrod   
E-Mail: heidenrod@afdrtk.de 

Internet: www.afd-rtk.de 

Marc Schmitt, Zum Dornbachtal 27, 65321 Heidenrod 
 

  AfD Fraktion in der 
  Gemeindevertretung Heidenrod 
  Fraktionsvorsitz: Marc Schmitt 

  Stv. Fraktionsvorsitz: Ingo Damsch 

  Zum Dornbachtal 27 

 
 

 65321 Heidenrod 

  24.10.2022 
 

An den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Herrn Rainer Holzhausen 

  
Betr.:  Ergriffene Maßnahmen für den Fall eines längeren Blackouts. 
 
Sehr geehrter Herr Holzhausen, 
 
da ein Blackout derzeit nicht auszuschließen ist, fragt die AfD-Fraktion Heidenrod bei der Gemeindeverwaltung 
an, welche Vorsorgemaßnahmen bisher getroffen wurden. 
 

• Wie lange ist die Trinkwasserversorgung im Falle eines längeren Blackouts gewährleistet? 

• Wie lange ist die Abwasserentsorgung im Falle eines längeren Blackouts gewährleistet? 

• Liegen Konzepte vor, die DGHs als Wärmehallen nutzbar zu machen? 

• Wie lange ist die Kommunikation von Feuerwehr, THW und Krankenwagen im Falle eines längeren 
Blackouts gewährleistet? 

• Welche weiteren Maßnahmen wurden getroffen? 
 

 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung und bedanken uns bei der Verwaltung für die Mitarbeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Marc Schmitt 

mailto:heidenrod@afdrtk.de
http://www.afd-rtk.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

AfD-Fraktion Heidenrod   
E-Mail: heidenrod@afdrtk.de 

Internet: www.afd-rtk.de 

Marc Schmitt, Zum Dornbachtal 27, 65321 Heidenrod 
 

  AfD Fraktion in der 
  Gemeindevertretung Heidenrod 
  Fraktionsvorsitz: Marc Schmitt 

  Stv. Fraktionsvorsitz: Ingo Damsch 

  Zum Dornbachtal 27 

 
 

 65321 Heidenrod 

  24.10.2022 
 

An den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Herrn Rainer Holzhausen 

  
Betr.:  Anfrage über die Ermittlung der Verkaufspreise des Baugebiets „Wiesenstraße West“ in Heidenrod 
Langschied 
 
Sehr geehrter Herr Holzhausen, 
 
Die AfD-Fraktion Heidenrod fragt bei der Gemeindeverwaltung an, wie sich der geplante Verkaufspreis des 
Baugebiets „Wiesenstraße West“ zusammensetzt, bzw. auf welcher Grundlage die Berechnung erfolgt ist. Wir 
ersuchen um eine detaillierte Aufschlüsselung.  
 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung und bedanken uns bei der Verwaltung für die Mitarbeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Marc Schmitt 

mailto:heidenrod@afdrtk.de
http://www.afd-rtk.de/
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